
Mindeststandards für alle Projekte im Lehrstellenbeschluss2

• Sprache und Bilder sprechen beide Geschlechter an.
Alle Texte und Bilder behandeln beide Geschlechter gleich und sprechen sie direkt
an.
Projekt und Unterlagen orientieren sich an der Lebenswelt von Frauen und
Männern, von Mädchen und Knaben.
Beide Geschlechter werden in vielfältigen und gleichwertigen Rollen dargestellt.

• Frauen und Männer sind im Projekt ausgewogen vertreten.
Die Projektleitung strebt bei den am Projekt Mitarbeitenden ein ausgewogenes
Verhältnis beider Geschlechter an, und zwar sowohl quantitativ als auch bezüglich
Funktion und Rolle der Beteiligten.

Aufträge an Aussenstehende gehen möglichst ausgewogen an Frauen und Männer.

• Gleichstellungs-Fachwissen ist im Projekt sichergestellt.
Die Projektleitung stellt sicher, dass im Projekt das zur Förderung der Gleichstellung
von Frau und Mann nötige Fachwissen vorhanden ist bzw. aufgebaut wird. Allenfalls
werden Fachfrauen oder Fachmänner in Gleichstellungsfragen beigezogen.

Die Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter setzen sich mit herkömmlichen
und neuen Vorstellungen über die Rollen von Frauen und Männern in Beruf und
Familie auseinander. Sie vertiefen gezielt ihre Kenntnisse über die unterschiedlichen
Alltagsrealitäten und Berufsbiografien von Frauen und Männern.

• Daten werden getrennt nach Geschlecht erhoben und ausgewertet.
Alle Materialien und Analysen beruhen auf Grundlagen, die nach Frauen und
Männern aufgeschlüsselt sind.

Daten werden getrennt nach Geschlecht und mit Blick auf die Realitäten von Frauen
und Männern erhoben und ausgewertet.

Evaluationen weisen aus, wie und in welchem Umfang Massnahmen, Angebote,
Kampagnen oder Produkte Frauen und Männer, Mädchen und Knaben erreichen
und inwiefern sie die Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann
unterstützen.

Ein Instrument für das Controlling dieser Mindeststandards ist unter
www.lehrstellenbeschluss2.ch  elektronisch abrufbar; es kann auch direkt beim
BBT bestellt werden.

http://www.lehrstellenbeschluss2.ch
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